
1Landesamt für  
Gesundheit und Soziales 
 
 
 

                      Sprechstunde für Gehörlose und  
                      stark Hörgeschädigte 
                                (Alles rund um das Thema „Schwerbehinderung“) 
 
 
 
       Im Rahmen des aktuellen Modernisierungsprogramms „ServiceStadt Berlin“ bietet das  
       Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) ab Dezember 2009 als neue 
       Serviceleistung eine zusätzliche spezielle Sprechstunde für gehörlose und stark  
       hörgeschädigte Kunden an. In der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten stattfindenden 
       Sprechstunde steht für diesen Kundenkreis eine qualifizierte Mitarbeiterin zur Verfügung, 
       die zusätzlich die Gebärdensprache beherrscht. 
 
Diese besondere Sprechstunde findet jeweils am 1. Mittwoch des Monats in der Zeit von 9.00  
bis 12.00 Uhr im KundenCenter des Versorgungsamtes Berlin statt. 
 

Sprechstunden-Kalender: 
 

� Mittwoch  02. Dezember 2009   9.00 – 12.00 Uhr 
� Mittwoch  06. Januar 2010   9.00 – 12.00 Uhr 
� Mittwoch  03. Februar 2010   9.00 – 12.00 Uhr 
� Mittwoch 03. März 2010   9.00 – 12.00 Uhr 
� Mittwoch  14. April 2010    9.00 – 12.00 Uhr 
� Mittwoch  05. Mai 2010    9.00 – 12.00 Uhr 
� Mittwoch  02. Juni 2010    9.00 – 12.00 Uhr 

 
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales weist ausdrücklich darauf hin, dass diese 
Sprechstunden an den genannten Tagen ausschließlich für gehörlose und stark hörbehinderte 
Menschen vorgesehen sind. 
 

 
KundenCenter im Versorgungsamt 
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin   
(Das Gebäude ist barrierefrei) 
 
Fax: 90 229 - 60 95 
E-Mail: infoservice@lageso.berlin.de                              
Internet: www.lageso.berlin.de/behinderung  
 
Fahrverbindung: 
U 3 oder U 7 bis Fehrbelliner Platz (Fahrstuhl) 
Bus:  101, 104, 115 bis Fehrbelliner Platz  
 
 

Postanschrift: 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, Postfach 31 09 29, 10639 Berlin 
 

 
 
Natürlich ist es für diesen Personenkreis auch weiterhin möglich, in den Sprechzeiten 
des KundenCenters bei Bedarf und vorheriger Terminabsprache (Fax oder E-Mail) einen 
Gebärdendolmetscher des Versorgungsamtes hinzuzuziehen. 
 


